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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Bundesrat beschloss, das 1990 revidierte Bürgerrechtsgesetz auf den 1.1.1992 in
Kraft zu setzen. Die meisten Kantone befassten sich deshalb mit der Anpassung ihrer
kantonalen Gesetze. Widerstände zeigten sich nur im Thurgau, wo die SD wegen der
Bestimmungen über das Doppelbürgerrecht das Referendum einreichten. Auf
Bundesebene stimmte eine Kommission des Nationalrats einer parlamentarischen
Initiative Ducret (cvp, GE) zu, welche eine Halbierung der für die ordentliche
Einbürgerung verlangten Wohnsitzdauer von zwölf Jahren verlangt. Beide Kammern des
Parlaments überwiesen zudem eine Motion Portmann (cvp, GR), welche den rund
200'000 in der Schweiz aufgewachsenen Ausländern ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren gewähren will. 1

MOTION
DATUM: 12.12.1991
HANS HIRTER

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Als Folge eines Bundesgerichtsentscheids zum Schulgesetz des Kantons Thurgau wurde
die Kostenbeteiligung an obligatorischen Schulexkursionen seitens der Eltern auf CHF
16 pro Tag beschränkt. Da laut Duri Campell (bdp, GR) dieser Entscheid an den Schulen
zu Verunsicherung geführt habe und die Lagerorganisation nun mit einem Mehraufwand
verbunden sei, wollte der Bündner Nationalrat mittels Postulat den Bundesrat dazu
auffordern, die Gestaltungsmöglichkeiten des Bundes bezüglich
Unterstützungszahlungen von obligatorischen Schulsportlagern zu überprüfen. Dabei
solle in einem Bericht primär dargelegt werden, inwiefern Programme wie J+S und
«Jugend und Musik» die betroffenen Lager und Exkursionen verstärkt unterstützen
könnten. Lager hätten einen grossen pädagogischen Wert und seien essentiell für das
soziale Zusammenleben, so der Postulant. Da sich Eltern im Kanton Thurgau vor dem
Bundesgerichtsentscheid mit maximal CHF 200 pro Lagerwoche respektive CHF 300
pro Schneesportlager beteiligt hätten, müsse nun die öffentliche Hand vermehrt für die
entstehenden Kosten aufkommen, damit die Durchführung solcher Aktivitäten nicht
gefährdet werde. Dies wäre für die Schweiz als Schneesportland insbesondere aus
volkswirtschaftlicher Sicht heikel, würden doch solche Tendenzen in Konflikt mit
Bemühungen stehen, welche mit der Gründung des Vereins Schneesportinitiative
Schweiz unternommen worden seien. 
In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat positiv gegenüber Lagern und
anerkannte die pädagogische Bedeutung von sportlichen sowie kulturellen Aktivitäten.
Bundesrat Guy Parmelin erklärte, dass der Bund das Programm J+S im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten unterstütze. So erhielten Schulen einen Beitrag von CHF
7.60 pro Lagertag und Kind. Jedoch sei der Handlungsspielraum des Bundes begrenzt,
da gemäss Bundesverfassung schulische Angelegenheiten in den Zuständigkeitsbereich
der Kantone fielen. Aufgrund dieser Ausgangslage sah sich der Bundesrat nicht im
Stande, die Problematik zu behandeln, und empfahl folglich, den Vorstoss Campell
abzulehnen. 
Dieser Antrag fand im Nationalrat jedoch kein Gehör. Das Postulat wurde mit 171 zu 10
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) deutlich angenommen. 3

POSTULAT
DATUM: 07.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Grundschulen

In einem Bundesgerichtsurteil zur Kostenbeteiligung der Eltern an Skilagern und
Schulexkursionen vom Dezember 2017 hiess das BGer die Beschwerde gegen
Änderungen des Volksschulgesetzes im Kanton Thurgau gut. Dort hatten der Grosse Rat
und der Regierungsrat 2015 beschlossen, dass unter anderem für obligatorische
Exkursionen und Lager Beiträge der Eltern erhoben werden können. Diese Beschlüsse
müssen laut Bundesgericht nun aufgehoben werden, da die Eltern für obligatorische
Lager und Exkursionen nur das bezahlen sollen, was sie zu Hause einsparen. Also
beispielsweise Beiträge für die Mahlzeiten, die das Kind im Skilager einnimmt. Laut
Bundesgericht liegen diese Beiträge zwischen 10 und 16 Franken pro Tag und damit
deutlich tiefer als das, was in vielen Kantonen für ein Skilager veranschlagt würde. Damit
soll der kostenlose Grundschulunterricht weiterhin gewährleistet sein.
Einige Medien sahen durch dieses BGer-Urteil die Durchführung der Skilager, die pro
Kind und Woche mehrere Hundert Schweizerfranken kosten könnten, in genereller
Gefahr. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass es beispielsweise im Kanton St. Gallen
bereits jetzt so sei, dass es oft ein alternatives Angebot zum (freiwilligen) Skilager gäbe,
dies sei aber Sache der einzelnen Schulen. Zudem könnten Familien, die sich das
Skilager nicht leisten könnten, ihre Kinder aber trotzdem hinschicken möchten, um
eine finanzielle Unterstützung bitten. Nicht nur der Kanton Thurgau, auch viele andere
Kantone und ihre Gemeinden müssten nun aber über die Bücher und analysieren, wie
sie alternative Finanzierungsquellen für Lager und Exkursionen finden könnten. Denn
die Medien waren sich einig, dass die Skilager ein wichtiges soziales Ereignis für die
Kinder darstellten und weitergeführt werden sollten. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 04.12.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER
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